
Martin Herrnkind 
Personenkontrollen und Schleier­
fahndung 

Anlassunabhängige Kontrollen durch die Polizei sind im Rahmen der Schleier­
fahndung möglich. Der Verfasser vertritt die These, MSS es zweifelhaft ist, ob die 
damit intendierten größeren Erfolge bei der Verbrechensbekämpfung eintreten. 
Sicher sei, dass die weitergehenden gesetzlichen Ermächtigungen für die Polizei 
zu einer verst,,:rkcen Diskriminierung gesellschaftlicher Minderheiten führten. 

Die Red. 

WtlS machen Sie hier, zu nachrschlafener Zeit?«, rief mein Vorgesetzter dem Passanten 
zu. Wir fuhren Nachtstreife, und der Fußgänger war weit und breit das einzige Leben 
in dieser venräumten Wohngegend. Der Passant, ein junger Mann, trat an die Bei­
fahrerseite des Streifenwagens. -Ich geh nach Hallse«, anrwortete cr . .,Geben Sie mal 
Ihren Ausweis!"" fuhr mein Kollege in bestimmendem Ton fon . Der offenbar ver­
dutzte junge Mann gehorcbte sofort. Gemäß einget.ragener Adresse wohnee cr in der 
Nähe. »Al/es Okay'" sprach mein Kollege, während er dem Bürger dessen Ausweis 
zurück reichte. 
Die Polizeiausbildung hatte mich einst gelehrt, dass ich keinen Menschen ohne 
konkreten Anlaß behelligen darf - außer bei Verkehrskontrollen . Die Praxis wie­
derum hatte mich belehrt, daß auf der Straße eben andere Gesetze gelten. Deshalb 
überraschte mich die rechtswidrige Personenkontrolle meines Kollegen auch nicht 
sonderlich. Um ihn wenigsrens erwas zu nerven, fragte ich in schnippischem Tonfall, 
nach welcher Reclusgrundlage das denn gerade abgelaufen sei. Aber mit nicht minder 
verschmitztem Grinsen erwiderte er: ~ Verdacht des Verdachtes!" 
Die kleine Episode ereignete sich zu einer Zeit, als zumindest noch greifbare juri­
stische Schranken vor willkürlichen Kontrollen existierten . Polizeibeamte, die forsch 
auftraten, trafen zwar kaum auf sich weigernde BürgerInnen. Doch im Falle von 
Weigerungen oder Beschwerden wäre schon das eine oder andere Mal "Kreativität« 
zur künstlichen Rechtfertigung eines Verdachts vonnöten gewesen. Solcher Kreativi­
tät bedarf es seit der Einführung anlaßunabhängiger Kontrollen kaum noch. Und mit 
der Kodifizierung sogenannter Schleierfahndung wird der öffentliche Raum für 
anlaßunabhängige Kontrollen noch demlieh ausgeweitet. Abwehrrechte gegen will­
kürliche Kontrollen beschränken sich auf theoretische Fallkonstellationen. Vielleicht 
noch bedeutsamer aber erscheim die Frage, ob und wie sich das Verhältnis zwischen 
Bevölkerung und Po~zei und wie sich das polizeiliche Selbstverständnis verändert. In 
diesem Sinne stellt der nachfolgende Text den Versuch dar, die der Schleierfahndul'Ig 
unterliegenden Strukturen freizulegen. 
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J . Die Schleierfahndung 

Seit etwa sechs Jahren wird in den Länderparlamenten über die Einführung der 
Schleierfahndung deballiertj auch der Bundestag beschähigte sich mit einer solchen 
Novelle. Nach teilweise heftigsten politischen Auseinandersetzungen erhielten der 
Bundesgrenzschutz (BGS) sowie sieben Länderpolizeien' die neue Befugnis. Es steht 
zu erwarten, daß andere Bundesländer den .Beispielen folgen werden,' obgleich das 
Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommerru das dortige Gesetz in Teilen 
als verfassungswidrig judizierte.] 
Die Novellen der Polizeigesetze fielen dem föderalistischen Gefüge entsprechend 
nicht deckungsgleich aus. Als erstes Bundesland kodifizierte Bayern die Schleier­
fahndung . Artikell3 Absatz 1 Nr. 5 des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes (PAG) 
erlaubt die Festslellung der Identität einer Person 
~ im Grenz.gebiet bis zu einer Tiefe von }o km 
~ auf Durchgangsstraßen (Bundesautobahnen, Europastraßen, anderen Straßen 

von erheblicher Bedeutung für den grenzüberschreitenden Verkehr) 
~ in öffentlichen Einrichrungen des internationalen Verkehrs 

zur 
~ Verhütung und Unterbindung 

- der unerlaubten Überschreitung der Landesgrenze 
- des unerlaubten Aufemhalts 

~ Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität 
Des weiteren läßt das PAG die Durchsuchung der Personen, deren 1dentität fest­
gestellt werden darf, und deren mitgeführten Sachen zu (An. 2! Abs. 1 Nr. ). Abs . 2j 
Art. 22 Abs, I Nr.4). 
Fase identisch sind die Regelungen in § 26 Abs. 1 Nr.6 des Polizeigesetzes Baden­
Württemberg, § 29 Abs. I Nr.5 Polizeigesetz Mecklenburg-Vorpommern und § 14 

Abs. I Nr . .s Thüringisches Polizeigesetz'. 
In Niedersachsen erlaubt § 12 Abs. 6 des Niedersichsischen Gefahrenabwehrgesetzes 
es der Polizei, von jedem Verkehrsteilnehmer die Aushändigung mitgeführter Aus­
weispapiere zu verlangen, wenn dies erforderlich ist, um zu verhindern, daß durch 
Straftaten erlangee Sachen von nicht unerheblichem Vermögenswen ins Ausl:tnd 
gebracht werden. 
An diese Norm wurde § 11 Abs. la Bundesgrenzschutzgesetz (BGSG) angenähert: 
Zur Verhinderung oder Unterbindung unerlaubter Einreise in das Bundesgebiet kann 
der Bundesgrenzschutz in Zügen und auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisen­
bahnen des Bundes, soweit aufgrund von Lageerkenntnissen oder grenzpolizeilicher 
Erfahrung anzunehmen ist, daß diese zur unerlaubten Einreise genutzt werden, sowie 
in einer dem Luftverkehr dienenden Anlage oder Einrichtung eines Verkehrsflug­
hafens mit grenzüberschreitendem Verkehr jede Person kurzfristig anhalten, befragen 
und verlangen, daß mitgeführte Ausweispapiere oder Grenzübertrittspapiere zur 
Prüfung ausgehändigt werden, sowie mitgeführte Sachen in Augenschein nehmen . 

1 B~ycrn. Ihdcn-Wumemberg, Mccklenburg·Vorpommt m, Thuringcn, Sachsen, Niedcrs.chsen. Br>ndcn­
bu '1', Bed i o. 

, Vgl. W~"er '999 [,J. S. B 11.; H essen wird vonuSSlchtlich im Sommer '000 s~incn Regi~rungscnl"'urf 
verlbschirocn. d" S,~rland möglicberwcis~ schon im FrUhjahr. 

) LVcrfG MV, Un.. v. 11.10. '999 - lVerfG z/98 - Tcil~bdruck ,iche, DO\' '000, S. 71-76; DIE rOllZF.I 
,12000, S_ 58-60. 

4 So W~",hl<r, S. 1 )8. 
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Das Wesenrliche an der Schleierfahndung isc in juristischer Hinsicht, daß die Reehts­
folge an nur sehr geringe tatbestandliehe Voraussetzunge..o anknüpft, vor allem abcr, 
daß kein Verdacht einer Strafm im Sinne der StPO oder eine Gefahr im Sinne der 
Polizeigesccze vorliegen muß. Die Betroffenen polizeilicher Maßnahmen müssen 
nicht Verdächlige im Sinne der SePO sein und ebensowenig Verantwortliche ("Stö­
rer«) im verwalrungsrechtlichen Verständnis. 

Allein diese Eigenschafr macht die Normen nicht zu etwas Neuem. Anlaßunabhän­
gige Kontrollen tauchen in diversen Gesetzcn auf. Die allgemein bekannteste ent­
stammt der Straßenverkehrsordnung (§)6 Abs. 5 StVO), gemäß der Polizcibeamte 
Verkehrsteilnehmer zur Verkehrskoocrolle anhalten dürfen. Andere anlaßunabhiin­
gige Konrrollen finden sich z. B. im Zollverwaltungsgesetz (§ (0), Finanzverwal­
tungsgesetz (Bargeldkomrollen in § 12a), im Sozialgesetzbuch TII (Bekämpfung 

des Leisrungsmißbrauchs in §§ 304 und 305), im Bundesimmissionsschu[zgesetz 
(Überprüfungsmaßnahmen nach § 52 Abs.2), im Gücerkrafeverkehrsgesetz (§ 5 5 

Abs. [), oder im Lufeverkehrsgesetz (Luftsicherheirskoncrollen nach § 29C).5 

In den siebziger Jahren fanden anJaßunabhängige Koocrollcn auch Eingang in den 
Musterenrwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes (MEPolG). Sie wurden vorgese­
hen für sogenannte gefährliche One (in der Praxis z. B. Rotlichtmilieu, Asyluncer­
kun(ce), für gefährdete Objekte (1.. B. Lübecker Synagoge nach Brandanschlägen, bei 
Bombendrohungen an Bahnhöfen) und an KontrollsteIlen (z. B. nach Banküberfällen, 
vor Großdemonsrracionen).6 In den achlziger und neunziger Jahren übernahmen alle 
Bundesländer - wenn überhaupt nUr mit graduellen Abweichungen - die Vorschläge 
des MusterenlWurfes. 

2 . Normgenese und symbolische Politik 

Als Begründung für die neue polizeiliche Eingriffsermächtigung zur Schleierfahn­
dung werden die wachsende Globalisierung, Kooperation und Integration in der 
Europäischen Union (EU) sowie selbiges im Verhältnis zu den mictel- und ost­
europäischen Staaten (MOE-Uinder) angeführr. Der freizügige Binnenmarkt sowie 
der freizügigere Personen- und Warenverkehr böten für Kriminelle neue Tatgelegen­
heiten und günstigere Kriminalirätsstrukcuren. Europa sei zu einem einheitlichen 
kriminalgeographischen Raum geworden? Zweck der Polizeikoncrollen sei in der 
Schleierfahndung die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalicä[. Heraus­

gehobene Bedeurung hätten dabei die Waffen- und Bctäubu.ogsmiuelkrimin.:l.liüt, die 
Bekämpfung von lntensiv!ätern sowie der gewerbs-, gewohnheits-, serien-, banden­

mäßig oder sonst organisiere begangenen Kriminalität. Erfaß[ würden aber auch die 
organisierte Einschleusung von illegal aufhältigen Ausländern.! Dabei solle das 
Entdeckungsrisiko gesteigert werden.9 

Doch in den politischen Auseinandersetzungen um die Novellen dürften auch noch 

andere Erwägungen ein Rolle gespielt haben. So soH Hagen Kluck, Mi[glied des 
Baden-Württembergischen Landtages, die Zustimmung seiner Fraktion im Innen­
ausschuß mit dem Satz begründet haben, die FDP wolle sich ~nichl vorwerfen Ltssen, 
nicht 1l11es gel4n zu hilben, um dlls subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger zu ver-

S Vgl. Waher, '999 [li. S. )7; Waller, '999 [bI, S. 107. 
6 Allgemein .ur Anwendungspr:l.1<is vgl. ARAS. S. I!J ((. 
7 So die Begründung de, Polizcigc<c,u< lt. L.ndlag Baden-\'(Iürllcmberg. lT-Drs. HIp, S. 4. 

8 Ebend~. $.6. 
? W~hcr l.J. S. J j; S\iddculSchc Zc;rung. 1 J. 1' . 96, S. J. 
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bessern'" '0. Rachor mutmaßte in einer Stellungnahme ausdrücklich, daß die Novelle in 
Baden-Wümemberg auch Mittel der politischen Selbstdarstellung gewesen sei. Von 
der dortigen Landesregierung sei abschließend festgestellt worden, daß es bei ver­
dachtsunabhängigen Kontrollen eigentlich darum gehe zu zeigen. "welche Einstel­
lung wir zur inneren Sicherheit haben«. " 

3. Normanalyse 

Die bisher verfügbaren Informationen über die Implementation der Befugnisnormen 
sind spärlich. Empirisches Datenmaterial ist kaum vorhanden. Bei den behördlichen 
Mitteilungen über .Aufgriffsquoren« handelt es sich zumeist um intransparentes 
Datenmaterial, das starke Schwankungen aufweise. Deshalb wird nachfolgend ver­
suchl, das vorhandene Material in eine Ordnung theoretischer Überlegungen ein­
zubetten. 
Der rechLSdogmatische Diskurs" soll hier nicht fortsetzt werden. Für eine krimino­
logische Betrachtungsweise erscheim es zun.iichst ausreichend, das Gemeinsame der 
verschiedenen Bcfugnisnormen in der vorgeblichen ,.Ereignis- bzw. Verdachtslosig­
keit« zu erkennen. Dabei sind schon die Begrifflichkeiten kritisch zu hinterfragen. 
BegriHstheoretisch ware von Verdachtslosigkeit zu sprechen, falls der zu kontrollie­
rende Personenkreis nach dem Zufallsprinzip oder die Gesamtheit einer Teilgruppe 
ausgewählt würde. Als Beispiel für die erste Alternative wäre eine $traßenkonrroll­
stelle') denkbar. an der ein Anh.alrepostcn'l jeden fünften Fahrzeugführer heraus­
winkt oder jedenfalls niche mOlivisch selektiert. Die zweite Ahernaeive wäre eine 
»Totalkontrolleu. in der alle Personen eines Verkehrsstromes einbezogen werden'!. 
Totalkonrrollen sind insbesondere aus der sogenannten Terroriscenfahndung in den 
siebziger Jahren rt bekannt. Beide angeführten Komrollarren werden selten prakri­
ziert. Noch vor Einführung der Schleierfahndung nutzte die Polizei Bayerns die 
Befugnisnorm zur Verkehrskontrolle (§ 36 Abs. 5 StVO), um neben der Verkehrs­
überwachung geplant Kriminalirärsaufklärung zu betreiben. Das Polizeipräsidium 
Niederbayern/Oberpfalzsammehe 1993 dabei Erfahrungen mieToralkontrollen und 
stellte fest, daß 
I. ein hoher Personaleinsatz erforderlich war, 
2. massive VerkehrsstörungeIl eintraten und 
3. sich die Aufgriffserfolge in Grenzen hielten." 
Es ,vurde darauf hingewiesen, daß Großkontrollen und Razzien von Fall zu Fall 
nOTWendig und zweckmäßig, dennoch aber sehr personalintensiv seien. Sie beein­
trächtigten die Bevölkerung in aUer Regel mehr, und Verdächtige könnten sich mit 
den heurigen Kommunikationsm.icrelI1 relativ leicht darauf einsteHen. ,$ 

1 0 H~c kl, ohne- Sc"r:n,ngabc. 
" L.nd"'f: Badcn·Wu!ltcmberg, IZ . Wahlperiode, Prolokoll uber dir: 6. Si'Lung ,·um 17.Jun; '996, S. 'J'; 

7;1. lUch, Rachor '997, S. 11 I. 
11 Vgl. insb. Hecker 1~97. $. )011.; von Filscck, S. 7' (f.: Gimul, S. '411.; Klaibcr. S. '79; Luken ' 998., 

S. 11 (1.; Lisken '99gb, S. 4 I Ir.; Mwrcr, S. S,ll.; s.:hnupp, S. ~o H.; Sch ... bc, $,1°9 fl. ; Sori •. Jo<,; Mm 1IlC>., 

$. 170ff.; SporI, $. , '7 ff.; Suphon. S. 8, If.; W .. chtn, S. '39 ff.; Wlh" [.], $. H H.; W.,ltcr [bl. $ . 106 (I . 
I J Vg1. Schipper, S. II 0 . 

'4 T.scbtnm.chcr, S. '91. 
I f Tasenenmacher, $. '90. 
16 V~1. Gossn<r, S. 67 H.; Busch u.a., $. JO' ff. 
'7 Her/. ing, $. 7) . 
,8 Kees. $.17, vgl. outh Kocl., $. )4. 

'9' 
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In der polizeilichen Praxis weitaus am hä\Jfigsten sind deshalb Selektivkontrollen '9 . 

In allen bislang vorgestellten taktischen Konzepten der Schleierfahndung geht es um 
motivisch gesteuerte Selektivkontrollen '0. Das heißt. es besteht in jedem Einzelfall ein 
wie auch immer geanetes Motiv, »diese \Jnd nicht jene« Person zu kontrollieren. Die 
Begrif/lichkeilen ,.anlaßunabhängig". »ereignisunabhängig« oder »verdachesunab­

hängig « sind somit als rein juristische Kategorien zu verstehen. Im polizeitaktischen 
Versrändnis handelt es sich um Kontrollen, denen sehr wohl ein Verdacht, ein Ereignis 
oder ein Anlaß zugrunde liegt. Die an konkrete Merkmale anknüpfende juristische 
Kategorie des Verdachts wird lediglich in die inhaltlich fast uneingrenzbare polizei­
taktische Kategorie des Verdachts transformiere. In Hinblick auf die sehr geringen 
[atbeslandlicnen Voraussetzungen der Schleierfahndung - Waecnter spricht gar von 
Tatbcstandslosigkeit" - verfügt die rechtsanwendende Instanz gegenüber allen an­
deren Eingriffsermächtigungen aus der SePO oder den PoJizcigesetzen über weitest­
gehende Definitionsmacln. 

4. Selektionspraxis 

Wie bereits festgestellt, handelt es sich mitnichtcn um verdachtsfreie KomrolJen. 
Dazu Bayerns Innenminister Beckstein: ~ Wir wollen nicht den kontrollieren, der 
unauffällig ist", ( ... ) »uns Interessiert, wenn etwas nicht zusammenpaßt «" . Wenn 
einer zum Beispiel in einem teuren Auto sitzt, ~dem man nicht zutraut. t:1zß er schon 
mal 100 Mark selber verdient hat«'J. 
Koch weist darauf hin, daß .. eine völlig undifferenzi.erte und auch >voraussetzungs­
lose< Kom rolle von Bürgern mit ,legalem Be~r4gen(<< auch auf der Grundlage der 
neuen Befugnisnorm nicht erfolge.'< 
Nach von Filseck dürfren die bayerischen Erfolgsmeldungen - sofern sie sich über­

haupt allein auf Kontrollen nach Are. 13 Abs. I Nr. 5 PAG bezögen - -wohl auf eine 
,nachhaltige Vorsel.ektion< mit ,geschultem Blick, zurückzuführen sein«'I . 
Wenngleich auf einigen Diens(sle!len'~Checklisten zur Selektion erstellrwerden'7, läßt 

sich Befragungen einzelner Polizei beamter entnehmen, daß die Schleicrfannd\Jng im 
wesentlichen auf etwas aufbaue, was als I nrultion beschrieben wird. Dabei seien Fahn­
dungs-und Kontrollkenlltnissesowie Intensive Kenntnisse über Kriminalirätslage und 
-en!Wicklungen unabdingbare Voraussetzung für professionelle Selektion . '~ 
Erfahrenen Polizisten würden auf Rastp/(itun »/Ltdenneue Schrauben an verschmutz­
ten Alttokennzeichen« schOll ins Auge stechen., wenn der Laie noch Mühe h;\l, dj!:" 
ausländische Nummer zu entziffern - ~'{)erdi:ichlig, k könne etwas nicht stimmen«. 
So beschrieb Michael Kasperowilsch, Journalist der Nürnberger Nachrichten., seine 

Eindrucke beim Besuch einer Passauer Fahndungsdienstsrelle. '9 

19 Vg\. T,SthcnmachQr. S. '90. 
10 von FII<<<k, n; Hcr7.ing, $. 74; KI.iber. S. IS,; Koch, S. J\: N . N. 1999 [.j, S. 9: RlclmrlOreh ~ r, J998. 

5. 17?; Richl.r/Dreh ..... , 1999. S., ,; Ro"." . 5. '1 ; Spörl, $. "9: W,ller [,I, $. JS; W,lIm"nn, S. 1 J. 
LJ W>echter, S. 14' . 
H Frankfurter Rundschau. 14.6. 98, S. l. 
l~ Eb"n<h. 
'4 Roch, S. J4. 
1\ Von Filsec k. $. 7J. 
,6 Niehl z. ß. belln F"hndunl;!Irupp Verkehr (FTV) d,"r Verkchrspolizciinspcktion Rosenheim, vgl. Sud· 

deulsche Zeitung. 7. t. 97. S. ~S. 
'7 Hcrzing. $. 7S; $pör l. $. lI9 . 
.>.& Hcrzing. S.74. 
'9 Nümbcrger N~chrich,cn. S. i. 98 . 
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Die Beamten der Aschaffenburgcr Fahndungskontrollgruppe (FKG) verfügten »über 
ein unschiitzbares Kapital: über ein u71truglichcs Gespür für dunkle Gestalten.« Sie 
operierten ",sozusagen intuitiv«. "Wir sehen uns die Leute an, und wenn wir meine71, 
der sieht gut für uns aus, dann schnappt die Falle zu.«, wird ein Beamter zitiert. lo Das 
»sichere Empfinden für unsaubere Machenschaften« schulten die Beamtell selbst, .im 
Erfahrungsaustausch«. "Nach jedem Einsatz setzen sich die Minner zusammen und 
reden über dieses und jenes Verhalten, das windige Figuren bei Kontrollen an den Tag 
gelegt haben: Der hat weggeschaut und der gezittert, die brulfte los, und die begann zu 
weinen. Was der eine Kollege nicht weiß, hört ervom anderen. Auch, daß Frauen nicht 
unbedingt die Unschuld gepachtet haber/: »Frauen fielen arljangs bei uns durchs 
Ras ur..-. (,:l' 
Ein Polizist aus dem oberbayerischen Murnau erklärte dem J ourna[isren Peter Fah­
renholz: »lrgendwo hat ma des im Gefühl, daß ma sagt, den komrollier ich jetzt«. Sein 
Vorgesetzter sprach von »wahnsinnigen Erfdhrungswerten", die seinen Leuten helfen 
würden, aus dem Meer der unauffälligen Auto- oder Zugfahrer die Richtigen her­
auszufischen. »Die Leute haben eine besondere AU.SSlrahlung«, sagte der Diensl­
stellenleiter über, wie er das nannte, "unsere Klientel«,l' Ein Beamter derselben 
Dienststelle berichtete, er tippe praktisch schon automatisch die Autonummer in 
seinen Compurer, wenn »irgendwelche Typen in großkotzigen Fahrzeugen sitzen, die 
da nicht rempassen«.ll Trotzdem sei die Schleierfahndung vor allem nachts, wenn man 
die Kennzeichen nur schlecht und die Insassen gar nicht sehen kann, im wahrsten 
Sinne ein Schuß ins Dunkle.H 

Ein von Stefan Mayr, Redakteur der Suddeutschen Zeitung, interviewter Sch.leier­
fahnder des Fahndungstrupps Verkehr (FlV) der Verkehrspolizeiinspektion Rosen­
heim: ,. Wir arbeiten nicht nach dem Motto; tUt ist ein ausländisches Kennzeichen, den 
packen wir uns." Dennoch errege jedes Auw aus dem Ausland die Aufmerksamkeit 
der Beamten. "Mit den Jahren bekommt man eine Nase dafür, wen man kontrollieren 
muß.« Es gebe weder dienstliche Anweisungen noch ein Patentrezept für den Zugriff 
auf "tUts Publikum«.J5 
Der Leiter der Offensiven Fahndungs-Einheit (OFE) Schwabach erklärte, nicht der 
Familienvater und der Tourist aus Holland »mit Skibrettern auf dem AUlOtUtch« 
würden kontrolliert, vielmehr müsse »das Gesamtbild stimmen«.J6 Einer seiner Mit­
arbeiter ergänzte: »je länger man da, macht, desto mehr Gespür hat man tUtfur. "J7 

s. Polizeiliche Erfolgsdamellungen 

Nachdem die Bayerische Polizei ein Jahr lang zur Schleierfahndung ermächtigt war, 

trat das donige Innenministerium mit Erfolgsmeldungen an die Öffentlichkeit. Die 
Zielvorgaben seien erfolgreich eingehalten worden. Die mobilen Fahndungs- und 
Kontrolltrupps häuen pro 3,4 kontrollierten Fahrzeugen eine Festnahme zu verbu­
chen gehabt.J~ 

)0 N. N. '999 ['I, s. 9. 
)' Ebond •. 
)l F",nk(uncr Ru ndsch:w. l4·06. 98. S.). 
)3 Ebmd •. 
)4 Ebmda. 
) S Süddeutsche Zei,ung, 7· '.97, S. 48. 
)6 Will lll ,nn. S. I). 

J7 Will mann. S. '4· 
)8 n,yc rns Po liu; ')96, S. '4; vgl. die HCldline >Auf vior Kontrollen cin F .• hndungslrcffcr., Sinn, R. 4· 9~ 

(,6)98). S. '0; D .. Poliu; ')97, $. '7-
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/94 Spörl madue den Erfolg an den Steigerungsraten der ~Aufgriffe" fest: "SO wurden 

1995 gegenüber dem Vorjahr 35% mehr ausgeschriebene Straftäter und 68% mehr 
illegal eingereiste Ausländer festgenommen, 114 % mehr Schleusungen unterbunden 

und 43 % häufiger gestOhlene Gegenstände sichergestellt. So% aller Einsatzerfolge 
endielen auf die Autobahnen. Die Trefferquote der Beamten erreichte mit ihrem im 
LauEe der Zeit entwickelten Selekrionsprozeß inzwischen 20 bis 2S%.I? 

Walter identifizierte die Schleierfahndung in den Resultaten der polizeilichen Krimi­

na]st3tisrik: "Während die Zahl der registrierten Straftaten in Bayern '995 insgesamt 
rückläufig war, kam es nach Einführung der verdachtsunabhängigen KOOlrolien zu 
einem Anstieg von über .30 Prozent im Bereich der Verkehrspolizeiinspektionen. 
Dabei lag der geringste Teil des Zuwachses im Bereich der Verkehrsdelikte. Über­
wiegend handelte es sich um Versröße gegen das Belällbungsmittelgesetz und das 

Ausländergesetz, die durch die verdachtsunabhängigen Kontrollen aufgedeckt wur­
denc.'o 

Richter/Dreher sehen die Notwendigkeit des Fahndungskonzepts Schiene auch in 

einem räumlichen und deliktischen Verdriingungseffckt weg von der Straße hin zum 

Bahnverkehr. Dieser Verdrängungseffekr ließe sich auf die bisherigen Fahndungser­

folge der Schleierfahndung auf Straßenverkehrswegen mit überregionaler Bedeutung 
zurucklühren.'1 Nach aktuellem Erkenntnissland seien die Zielpersonen ozw. -

gruppen zur Umgehung polizeilicher Kontrollaktionen bereits reilweise auf den 

Bahnverkehr ausgewichcm." 

Richter/Dreher beziffern »die Trefferquote« des Ansbacher Fahndungskonzepts 

Schiene mit 16,) %.4 1 Tm Zeitraum zwischen Oktober 97 und Mai 98 wurden 13 

Einsiitze mit ~44 Beamten durchgeführt, bei denen 1.681 ArbeicsSlunden anfielen 

(incl. später ~rforderliche Sachbearbeitung). Es wurden 1348 Personen kontrolliert 

und dabei 379 .AuEgriHe« verzeichnet. Davon ware,,: 
I1 Vollstreckungen von Haftbefehlen (durch INPOL-Abfragen) 

'5 Aufenrhaltsermiulungen 
Ingewahrsamnahme 

284 Vergehen und Ordnungswidrigkeiten nach dem Asylverfahrensgesetz und 

dem Ausländergesetz. 

27 Aufgriffe von Illegalen 
22 Anzeigen nach dem Betäubungsmittelgeserz 

Urkundsdelikre nach dem Strafgesetzbuch 

~ Anzeigen nach dem WaHengesetz 

6 sonstige Strafanzeigen und 

4 sonstige Ordnungswidrigkeiten.H 

Die Sicherstellllngsmengen von Betiiubungsmitteln lagen bei KomfolIen in Nahver­
kehrszügen im Konsumentellbereich.H 

Der Pressesprecher der Inspekrion Bad ReichenhaJl, Wilhclm Berrlein, kommentierre 

gegenüber der Journalistin Viola Schel1Z: ,.Auf den ersten Blick mag die Schleier­
fahndung ja ganz erfolgreich aussehen, aber bei näherem Hinsehen sind es doch 
meistens Bagatelldelikte.«'6 Ein Beamter der Fahndungskoorrollgruppe Aschaffen­

burg, der anonym bleiben wollte, sprach von ."Sucherei na.ch der Nadel im Heuhau-

J9 spor!, S. 1'7. 
~o \'(I,ltcr '??? (,) . S. JS ' 
4 I Richtcr/Dreher '999, S. 19 
~l Richtcr/Drcher '99S. S.li? 
4J Richtcr/Ord,CT 1998, S. ,So. 
HEbenda. 
45 EbtndJ. 
46 SiiddcUlscht Zti,ung. I). 11.96. S. J. 
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Jen« und »ineffizientem Schmarrn~·7. Die Komrollu1Jpps würden nie die Grenz­

kontrollen ersetzen können. Ein anonym gebliebener Beamter zur Praxis der Grenz­
kontrolle gegenüber der Schleierfahndung: »Ich kann mir in aller Ruhe die Leute 
anschauell. Bei der Schleierfahndung muß ich mit 180 an einem vorbeirasen lind 
entscheiden, ob er verdächtig wirkt.«·! 
Auch aus Baden-Württemberg sind Ergebnismeldungen bekannt. In der Zeit vom 
[. September bis zum 31 . Dezember J 996 habe die Polizei landesweit über' 20. 606 

Personenkontrollen auf öffendichen Straßen und in Einrichrungen des internariona­
len Verkehrs durchgeführr, davon J 2166 nach dem nellen Gesetz. Bei den Kontrollen 

konnten 584 zur Festnahme gesuchte Strafcäter und weitere 8 J 6 Personen aufge­
griffen werden, die zur AufeOlhaltsermittlung ausgeschrieben waren. Insgesamt 788 
Personen wurden wegen Verdachts einer Straftat, eines Verstoßes gegen ausländer­

rechrliche Bestimmungen oder anderer Rechrsvorschriften festgenommen. In 405 
Fällen konnten illegale Betäubungsminel, in J 57 Fällen Diebesgut. 113 gestohlene 
Kraftfahrzeuge, 6 [ Waffen und 245 Urkunden, darunter hauptsächlich falsche Aus­
weispapiere, Führerscheine oder Aufenthaltsberechligungen, sichergestellt werden. 
Während im Vergleichszeitraum September 95 bis Dezember 95 insgesamt 666 illegal 
aufhälrige Ausländer festgestellt wurden, waren es nun J 329.<9 
In Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage mutmaßte Innenminiscer Schäu­
ble, daß signifikante Anstiege besrimmrer Delikte in der landesweiten Polizeilichen 
Kriminalstatisuk (PKS) 1997 in erster Linie auf die Intensivierung polizeilicher 
Fahndungsmaßnahmen zurückzuführen seien. Es handelte sich um ausländerrecht­

liehe Verscöße mit einem Plus von 1.537 (+6,0%), 1.436 mehr illegale Grenzübertritte 
(+58,3 %),66 mehr festgestellte Einschleusungen (+37,5 %). Auch sei die Zahl der in 
der PKS registrierten Tatverdächtigen mit illegalem Aufcnchaltsstatus um t 485 

(+ J 2., I %) auf J 3 768 stark angestiegen.1o 

Die Fahndungsbilanz des 1 ahres 1998 verzeichnete über I70000 Komrollen auf 
öffenrlichen Straßen und in Einrichtungen des internationalen Verkehrs, von denen 

rund 95000 Personenkontrollen mit der neuen Befugnis begründet W1Jrden. Laut 
Innenminister Thomas Schäuble wurden mittels Schleierfahndung 2456 zur Fest­
nahme gesuchte Straftäter aufgegriffen und weitere 4 HO Personen angetroffen, die 
zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben waren. Gegen 3 I26 Personen wurde we­
gen Verdachts einer Srraftar, eilles Verstoßes gegen ausländerrechrliche Bestimmun­
gen oder andere Rechtsvorschriften ermittelt. Darüber hinaus führten die Kontrollen 

zur Sicherstellung und Beschlagnahme von Betäubungsmitteln in 1 8 I 9 Fällen, Die­
besgut in 523 Fällen, 349 Waffen, 368 Fahrzeugen und 883 gefälschten Urkunden. 
Schäuble kommencierte: .,Insbesol1derc im Kampf" (sie!) "gegen reisende Straftäter, 
grenzüberschreitende Kriminalität und organisierte Schleuser haben sich die ver­
dachts- und ereignisunabhängigen Kontrollen als unverzichtbares und wirksames 

Hilfsmiuel erwiesen.«" 

47 Eb<:nd,l, "gi. ~uch de" Lcscrbncf und die mhklionelle Anme.kun b in der SUddeulschcn Zci1ung, 
'9.11.96. S. J I. 

48 Süddeulsche Zeitung. I J. , J. 96. S. ) . 
49 L.tndl>g B,dcn-\1(Iumembng. Il.Wahlpcriode, IT-O .... IllrOl) v. 1l . 1.97; vgl. auch Die Poli"" i \/97. 

S. 1 p; vg). Kiele. Noehric!uen (ap), '9. I. 97, S·4· 
SO land'~g B,den-Wüm.·mberg. '2. W.hlperiodc. Kleine AnfrAge, LT-Drs. ' 21287~ v. 10. S. 98,5. 1 Ir. 
S I Die Poliui 10/99, S. JOS: ebenso mil einer Erfolgsbilaov. aus N,edcrsachsen. 
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6. Prävention oder Repression? 

Insbesondere im juristischen Diskurs über verdachtsunabhängige Kontrollen oder 
Vorfeldermitt.lungen besteht Uneinigkeit, ob diese dogmatisch der Strafverfolgung 
(Repression) oder der Gcfahrenabwehr (Prävention) zuzuordnen wären!'. Walter 
ordnet die verdachtsunabhängige Kontrolle mit der herrschenden Meinung der 
Gefahrenabwehr zu und nennt sie folgerichtig .. gefahremmabhängige Kontrolle-.!! 
Die Befugnisse dieneen »n ich t der Fahndung nach SIYa[tätem«; vielmehr sei die 
vorbeugende Bekämpfung von Straftaten Besrandteil des allgemeinen Gefahrenab­
wehrrechts, für das die Länder die Gesetzgebungskompetenz besäßen ." 
Daß solche artifiziellen Begriindungskonstrukte mehr das angestrebte Ziel als eine 
logisch grammatikalische Herleirung im Auge haben, wird bei der Sehleierfahndung 
besonders deutlich - Repression und Prävention sind eins. Die bisher bekannte 
Datenlage spricht hingegen für einen deutlichen Schwerpunkt auf der Repression. 
Aber auch in der kriminologischen Lehre gehen Repression und Prävention inein­
ander über. lS Unter Prävemion werde auch »häufig die Abschreckung potentieller 
Straftäter durch Srrafandrohung, Strafverfolgung und Bestrafung verstanden«.l& 
Insoweit davon ausgegangen wird, daß Menschen, die gegen Gesetze verstOßen -
ebenso wie andere Menschen auch - aus ihrer Siehe und in ihrer Situaeion rational 
handeln (raLional choice)", verbietet sich der logische Schluß von Verdrängungs­
effekten auf ein generelles Unterlassen besrimmter Handlungen. Wahlhandlungen, 
die Auswahl zwischen Reiserouten, dürften vielmehr einem äußerst komplexen 
Entscheidungsprozeß geschuldet sein. Sollte tatsächlich das Wissen um das durch 
die Schleierfahndung erhöhte Entdeckungsrisiko für eine Wahlhandlung den Aus­
schlag geben, so dürften sich länderspezifisch getroffene Entscheidungen spätestens 
mit der bundesweiten Angleichung des Polizei rechts nivellieren. Wahrscheinlicher als 
das völlige Unterlassen der (WahJ-)Handlung dürfte eine Srrategieänderung sein. 
Für Arm2nd Mergen ist die Schleierfahndung .,repressiv, hat aber auch prävemive 
Folgen«. Ein gefaßter Täter könne nicht mehr rückfällig werden. Die Schleierfahn­
dung sei auf Prävention ausgerichtet mit dem Ziel, größere Sicherheit in die euro­
päischen Länder zu bringen. Wenn jeder Mensch wisse, daß er jederzeit überall 
kontrolliert und, ob Täter oder nicht, verfolgt werden könne, werde . der Berufs­
verbrecher vorsichtiger und seine Taktik anp4Hen".\! Mergens Diktum läßt unver­
mittelt an den Kabarettisten und Polizistendarsteller Dirk Bielefeldt denken, wenn 
der als »Herr Holm« sagt: »Jeder Mensch ist eine miigliche Straftat "- , Es fragt sich, wie 
eine solches Selbstverständnis noch vom Begriff »Polizeistaar~ abgegrenzt werden 
kann. Denn die von Mergen posmlierte Normwirkung geht weit über negative und 
positive Generalprävention hinaus. Nicht nur eine Verhaltensänderung des Täters 
solle einsetzen (negative Generalprävention), sondern die Schleierfahndung und ihre 
potentiellen Wirkungen auf die Persönlichkeitssphären solle "jedem Menschen« 
bewußt werden. 
Ohne sich auf Mergen zu beziehen, sieht Waechter in der Methode der Schleier­
fahndung deutlich einen » Übergang von der direkten zur indirekten Verhaftenssteue­
rung durch Abschreckung und Vt:rllnsicherung«. 19 Der Gefahrenabwehrerfolg kÖMe 

Sl Stall vieler: W.ßlau, S. "0 fl. (m.\IJ.N.); Donningor, S. ,61 rr. (rn.w.N.). 

13 Waher '999 [~l, S. J7· 
14 Ebcnd • . 
S S Vgl. Göppingcr, S. \ 48; KubdKoch, S.8. 
)6 Kubo/ Koch, $. 8. 
57 Vgl. Bock« '981. 
S 8 Morgen, S.6. 
\9 Waechtc r, S. I }S. 
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allein auf Abschreckung liegen. Denn bezüglich unspezifischer Gefahren gebe es 
"uberhaupt kein erfolgversprechendes Auswahlkriurium für die Kontrolle einzelner 
Personen aus der Menge der sich im öffentlichen Verkehrsrtllim be1.lJegenden Men­
schen mehr«.60 Die Angemessenlleit der Fahndungsmethode stehe insbesondere 
deswegen in Frage, weil der gesefzgeberische Zweck durch Eingriffe erreicht werden 
solle, »die sich ganz überwiegend gegen unbescholtene BI~rger~ richtecen.~' 
Die Schleierfahndung darf als exemplarisches Beispiel für soziale Kontrolle im Ver­
ständnis der Vert rerer des Labeling Approach angesehen werden. "Soziale Kontrolle" 
tendiert hier deutlich 2Uf Machtdurchserzung und Disziplinierung, weniger zur 
Integrarion von Leirvorsccllungen6

'. Der damit identifizierte Charakter der Schleier­
fahndung erlangt elememare Bedeutung für die Analyse der Normwirkung auf 
Bevölkerung aber auch auf die rechtsanwendenden Instanzen und ihre Individuen: 
die PolizistInnen. 

7. intendierte Normwirkungen 

Die Erfolgsmcldungen der bayerischen Polizei schwanken mit »Aufgriffsquoteo« 
zwischen JO und 60 Prozent. Gleichwohl scheint Befürwonem der Schleierfahndung 
diese Differenz nicht erklärungswürdig. Skepciker des Erfolgs und Kririker der Re­

gelung {ordenen demgegenüber eine begleitende Erhebung und A uswenung.61 I n der 
Aussprache über einen entsprechenden GeseLzesentwurr< im Bayerischen Landtag 
erkläne Innenminister Beckstein, in Baden-Wüncemberg sei versucht worden, eine 
einheitliche Erfolgskoncrolle {lach innerdienstlichen Kriterien vorzuschreiben. »Das 
Ergebnis war nicht positiv, der burokrawehe AufwaTld 2U groß, und der polizeiliche 
Erfolg konnte in aller Regel keiner einzelnen Maßnahme zugeordnet werden. Tm 
Ein2elfall kommt mehr zusammen, zum Beispiel die Oberlegung, eine bestimmte 
Person zu kontrollieren. bei der die kontrollierenden Polizeibeamten meinen, daß 
irgend etWas nicht zusammenpaßt: Junger Man TI, der nicht sonderlich gepf/eglaus­
sieht, aber ein ganz teuyes Auto hat; oder der Kofferraum hängt durch. obwohl nur 
eine einzige Person im Auto ist. Das ist noch kein Verdacht, aber es lohm sich 
nachzuschauen. Sollte sich heraltsstellen, daß die kontrollierte Person eine ,Fahne< 
hllt, wtire Rechtsgrundlage nicht die verdachlsunabhängige Kontrolle. sondem der 
Verdacht auf ein Alkoholdelikl." Eine interne Erhebung sei ÜberbürokraLisierung 
ohne Sinn und Versrand.6s 

Es fragr sich, wie in der über die Medien verbreiceten Effekciviräcsbemessung über­
haupt ein Erfolg der Schleierfahndung konstatiert werden konnte, wenn eine Diffe­

renzierung zwischen unterschiedlichen Eingriffsermächtigungen ruche möglich ge­
wesen wäre. Denn gesreigene Aufgriffsquoten wären auch über personelle Wld 
materielle Ressourcenverlagerungen erklärbar. 
In dem von Beckscein beispielhaft genannten Fall hätte das Kontrollmotiv60 im 
Verständnis des Übermaßverborcs jedenfalls die Ermächtigung zur Schleierfahndung 

6" W/uchler, S. 'J9. 
6, W.echt.r. S. , J S. 
61 Vgl. duu GÖppingcr. S. , 50 If. 
6} So der Baycrische Datcnschul'l.b,·.ul.ng.c. "gI. ß,ycrischcr L>J1d"S. 'j. W~hlpcriodc, LT-Drs .• )/6819. 

S. pi!.; die ß,ycTi,ch. bndugsf,,,k\lon von Bundois 90IDic Gmncn, vgl. GcsCl~cscnlwurf in: B,yc,;­
scher Landuß, I} . Wahlperiode, LT-Drs. ,}/8,~~. 

64 Vgl. .bond •. 
65 Baren,eher Land"g. 1 J. Wahlperiode, Pienarprotokoll l}/89 v. 1Q. 10. 97. S. 6417 11. 
66 V~1. von Filscck, S. 71. 
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sein »müssen«. Erst im Verlauf der KOllCrolJe, bei Feststellung »der Flhne~, 'WÜrden 
polizeiliche Maßnahmen auf strafprozeßrechdiche Schienen gelenkt. Ein Kontroll ­
motiv ohne juristisch konkrelen Verdacht kann hier praktisch nur zwischen der 
Ermächtigungsnorm der StVO oder der des Polizeigesetzes ausgewählt werden. 
Eine solche Wahl dürfte in den meisten F:111en bereits durch die organisatorische 
Zugehörigkeit (bspw. spezialisierter Fahndungstrupp) oder durch polizei[aktische 
Aufträge (bspw. Eins31zbe(ehl einer Großkontrolle) festgelegt sein. Theoretische 
Schwierigkeiten in der Bemessungsmethode sind insofern nicht ersichtlich. Prakti­
sche Schwierigkeiten dürfen eher in den Arbeirsroutinen der Polizei vermutet wer­
den, obgleich David A. H :mis bezogen auf US-amerikanische Verhältnisse Vor­
schl~gc machte, die mit etwas gutem Willen auch in Deutschland umsetzbar w:1-
ren. 67 Nichcsdestotrotz dürfte eine polizeiexterne Evaluation jeder internen 
überlegen sein. Deshalb fordert Fehes eine Evaluation nicht über . Erfahrungsbe­
richte~ der Praxis sondern eine wissenschaftlich geleitete Srudie.6s Ohne eine wisscn­
schafrliche Evaluation dürfte auch die parlamentarische Kontrolle der Schleierfahn­
dung im BGSG von geringem Wert bleiben. Zwar wurde das Gesetz ?-eirlich auf 
zunächst fünf Jahre begrenzr69. Aber politische Erfahrungssärze lassen erahnen, daß 
der Bundestag ohne externe Unterstützung kaum imstande sein dürfte, Erfahrungs­
berichte einer informationsmächtigen Verwaltung adäquat zu kritisieren. 
Solange die Aufgri(fsquocen lediglich in der oben von Beckstein beschriebenen 
Auszählpraxis erhoben werden, erscheint es gänzlich unmöglich, den" Vorher-Nach­
her-Effekt« der Gesetzesnovelle zu identifizieren, Hier run sich aber schon weitere 
praktische Schwierigkeiten auf. Denn hinter einem bestimmten Anteil der in der 
juristischen Praxis kaum nachprüfbaren Kontrollmotive verbargen sich früher - vor 
Einführung anderer verdachtsunabhängiger Kontrollen als der der StVO - andere als 
rein verkehrsrechcliche ZielsetzWlgen. Nach § 36 Abs. 5 StVO bezieht sich die an­
laßunabhängige Verkehrskontrolle auf die Überprüfung der FahrtÜchtigkeit des 
Fahrers, der mitzuführenden Verkehrsauswei.se und des Zustandes, der Ausrüscung 
und der Bcladung des Fahrzeugs. Die Verwaltungsvorschrift zu §)6 StVO bestimmte 
das Kontrollmotiv70

. Johannes feest stellte in seiner Studie über polizeilichen Strei­
fendienst jedoch fest, daß Kraftfahrzeuge Stand kontrollen unterworfen würden, ,.die 
weniger dem Zweck dienen, die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge zu überprüfen, als 
dem. einen Blick in das Innere des Fahrzeugs tun zu können_« Man könne dabei auch 
ganz elegant von dem. einen zum anderen Zweck übergehen: ulhre Schlußleuchte 
wackelc, vielleicht wollen Sie mal den Kofferraum aufmachen, damit man ru:ch­
schauen kann.~7' Die klare Rechtswidrigkeit derartiger Verfahrensweisen dürfte in 
der Polizei wei(hin bekannt (gewesen) sein7

" wird zumeist aber als gesetzlicher 
Graubereich kaschiert. So begrüßte Klaiber die Schleierfahndung auch, weil es 
wichtig sei, »daß der Polizei jetzt nicht mehr zugemutet wird, sich fast am Recht 
vorbei Gedanken zu machen, wie man einen wichen Verdacht konstruieren ktInn, um 
dann zu handeln • . 7 ) In einem Fahndungskonzept gegenüber rum:1nischen Täter­
gruppierungen wurden alle Mir2rbeiterinnen und Mitarbeiter einer Polizeiinspekcion 
angewiesen, verstärkt ganztägig im Rahmen ihrer Diensrverrichtung, vor allem bei 
Streifenfahrten, »auf Fahrzeuge, besetzt mit südländisch aussehenden männlichen 

(,7 H~rri., S. i7? 
68 Fdtc-s, S. 80. 
69 Vgl. W~lt<r '999 [al, S. )6. 
70 Vgl. Conr>ds, S. '78; Mindorf. S. '0 (14 . Erg.); Hilse, S. j & j . 

7' Fee.« , S. 7) . 
72 Vgl. Die B. )'erische Polizei, 1/78, "ir. n.ch C1UP olM:'.., '978, S.ll; Dvor"", S. '01 ({.; "gl. .uch Xniesd. 
lJ KI.ibcr,S.,Sr. 
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Personen (vornehmlich Rumänen)« zu achten . ."Diese Fahrzeuge sind verkehrsrecht­
lich zu überprüfen lind die FahrzeugimaHen bei rechtlicher Voraussetzung zu kon­
trollieren. Ggf ~ind Anhaltemeldungen zu fenigen.~ Das eigentliche Kontrollmotiv 
bezog sich hier eindeutig niehr auf verkehrsrechdiche Belange und kollidierte deshalb 
mit dem verfassungsrechtlichen Übermaßverbo!. I nsofern merkt Rachor auch an, daß 
die Schleierfahndung "in gewisser Weiu eine Vergesetzlichung der (früher) teilweise 
anzutreffenden - rechtswidrigen - Praxu sei. anlaßlieh allgemeiner Verkehrskontrol­
len systematisch Überprüfungen vorzunehmen«.'" Bei einer Evaluation der Schleier­
fahndung müßte also die rechtswidrige Polizeipraxis "vor" der Geserusn.oveJlierung 
quamifizien werden. Nur insoweit dies gelänge, ließen sich Aufgriffsquoten und 
Normeffekte der Gesetzesnovelle im Vorher-Nachher-Vergleich bemessen. 
Die in Bayern offiziell genannten Erfolgsquoten nennen dieses Problem nicht, ob­

wohl marerielJe und personelle Ressourcen in einigen Dienststellen bereits vor der 
Novellierung des Polizei gesetzes vom Verkehrshereich in den Slrafverfolgungshe­
reich verlagert worden waren.71 

Von Praktikern wird eingestanden, daß die Schleierfahndung weniger effektiv sei als 
die vorher möglichen Grenzkontrollen. Diese Fesrscellung ist insbesondere hinsicht­
lich. der gcneralprävemiven Gesetzeszwecke relevant. Schon in den letzten Jahren der 
Grenzkontrollen wurden weniger als 3 % der Personen eingehender komrollieG. 76 

Grenzgängerinnen, die mit gewisser Regelmäßigkeit Gesetzesverstöße planten und 
umsetzten, dürfte nicht entgangen sein, wie schon UnTer solchen Umständen das 
Entdeckungsrisiko ZU taxieren war: sehr gering. Die relativ geringen Sicherstellungs­
mengen von Betäubungsmitteln im Grenzbereich lassen überdies vermuten. daß die 
Bedeutung des Enrdeckungsrisikos in Beziehung zur möglichen Gewinnspanne der 
Aktivität geSetZl werden muß. 
Interessant wäre vielleicht aber auch ein Vergleich mit der general präventiven \'<fir­
kung der anlaßunabhängigen Verkehrskomrolle. Die Schätzungen des Dunkelfeldes 
bei der Trunkenheirsdelinqucnz schwanken zwischen J :600 und J :300; eventuell also 
nur jede!r sechshundertste alkoholisierte Autofahrer bzw. Aucofahrerin wird von der 
Poliz.ei angezeigt. 77 Bei aller Vorsicht eines Vergleiches unterschiedlicher Deliktsfor­
men sind doch Rückschlüsse auf das von BürgerInnen empfundene Entdeekungsri­
siko im öffentlichen Verkehrsraum möglich.Es bleibt festzustellen, daß die beab­
sichtigte Normwirkung nach allen vorliegenden Erkenntnissen als äußerst kritisch zu 
beurteilen ist. 

8. Nebenwirkungen auf Polizeikultur und Minderheiten 

Die oben erwähnten, vorwiegel1d durch Joumalisdnnen unternommenen Versuche, 
Kontrollmotive der Schleierfahnder zu ergründen, ~rbrachten weirgehend nebulöse 
Ergebnisse. Fast geraten die ErklärungsansätZf von Polizeitheoretikern, Schleier­
fahndern oder ihren Vorgesetzten in eine metaphysische Dimension (»Irgendwo 
hat ma des im Gefühl, daß ma sagt, den konlTollier ich jetzt .. ). Viel wahrscheinlicher 
als der Verweis auf solcherart konturen lose Intuition]! wäre der Erklärungsversuch 
über "kognitive Schemata,,79: besländige, tiefverwurzel[e und gm organisierte Klas-

74 R.lchor '996. S . .l ,S. R,. 2! ffc. 
7l Vgl. HCl'2 ing, S. 7.1. 
76 Rohrer. S. 1°9. 
77 Vgl. Müller/Weil.,. 
78 Vgl. Fiillg ra bc l,J. 
79 Füllg,abe [11]. S. 9 {(.; vgl. "ueh S,elnen. S. }8S. 

'99 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2000-2-188 - Generiert durch IP 216.73.217.118, am 29.04.2026, 04:37:56. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-2000-2-188


200 sifikationen der Are und Weise des Wahrnehmens, Denkens und Verhaltens. Es gilt als 
äußerst umstritten, wie derartige kognitive Schemata entstehen. Ein Teil der Polizei­
forscherinnen verweist auf eine polizeispezifische Persönlichkeüsstruktur'o, die sich 
dem Konzept der autoritären Persönlichkeit entlehne. Ein anderer Teil idencifizierc 
institutionelle Handlungsroutinen und Organisationsstrukturen als Fundament po­
lizeispezifischen Denkens.

g
, Die let:agenanmen Imerprerationen genie.ßen heutzu­

tage eine gewisse Präferenz. Nicht nur deswegen sollten die durch die Schleierfahn­
dung hervorgerufenen ArbeitsroUlinen unter die Lupe genommen werden. Denn 
gleichfalls gilt als Allgemeinplatz. daß Gesetze und Handlungsroutil1en nicht nur in 
erwünschter Weise in Beziehung zueinander stehen, sondern manche Normen auch 
"extralegales Verhalten«8. befördern. Und angesichts der Äußerungen der Schleier­
fahnderInnen drängt sich eine Verbindung zwischen ihren kognitiven Schemata und 
einfachen Stereotypen geradezu auf. Gestützt wird diese Hypothese nicht zuletzt 
durch die "Aufgriffsquoten«. Denn während Bayerns Innenminister Becksrein nicht 
aufhön, die Festnahmen von Mafia-Bossen zu reklamieren. nehmen sich die Erfolgs­
sratistiken eher bescheiden aus, soweit das Augenmerk auf die Qualität der erkannten 
Deljklsformen gelenkt wird. Den größten Anteil der aufgedeckten Geserzesverstöße 
machen solche illegal Aufhältiger, AsylbewerberInnen oder Drogenkonsumentinnen 
aus. Und immerhin verdichten sich die Hinweise auf ethnozentristische Verdachts­
konstruktionen. il Gerade die in den vergangenen Jahren immer wieder hochkochen­
den Diskussionen über Fremdenfeindlichkei( in der deutschen Polizei lassen es 
angeraten erscheinen, Wirkungen und Nebenwirkungen der Schleierfahndung 
auch in dieser Hinsicht in Rechnung zu stellen. 

9. Erfahrungen a.nderer Staaten 

Walter betonte. daß nahezu alle europäischen Nachbarn, mit Ausnahme der Insel­
staaten England und Irland. über Befugnisse für verdachrsunabhängige Personen­
kontrollen verfügen und auch Gebrauch davon machen.Sj Dieser Umstand wird gern 
von den Protagonisten der Schleierfahndung angeführt. Verschwiegen wird aber 
ebenso gern, daß den Gesetzen der Nachbarländer - ebenso wie hierzulande - nich[ 
immer nur die Sachzwänge eines zusammenwachsenden Europas zugrunde liegen. So 
resultierte die bereits 198) in Frankreich eingeführte anlaßunabhängige Kontrolle aus 
den hitzigen öffentlichen Debatten über Terrorismus und subjektiver (Un-)Sicher­
heil. sprich: Kriminalitätsfurcht.gj Im übrigen ist auch dem britischen Polizei recht die 
anlaßunabhängige Kontrolle keinesfalls fremd.'6 
Für einen Blick auf die Erfahrungen anderer Polizeien mit Personenkontrollen und 
den Implikationen einer multikulturellen Gesellschaft erscheint es deshalb auch 
sinnvoller, sieb weniger die vergleichbaren Normen als die Praxis der Kontrollen 
anzuschauen. Wenvolle Erfahl1.lngsschätze lassen sich insbesondere aus der Polizei­
forschung solcher Staaten heben. die ehemals Kolonialreiche waren. Migrationsbe­
wegungen kommt don ein größerer und historisch gewachsener Stellenwert zu. 

80 Vgl. Baieh. S. 106; Adbm, S . .144: Smilh/Loc kc/\%Iker. S. HO. 
g r Vgl. . bcnd.; N . N. [t9S8bl, S. , IJ Ir. ; H ildebr-al\ch. S., , l Ir. 
Ü Vgl. Andt n; Br:Hholm, ZiL n~e h Sh>ughness y, S. ,67. 
81 Nachweise bei He rrnki nd 1996, S. H ff.: vßI. .ueh ßornrw~sser/Eekcrr; ProskclRadlkc; Mlelzko/W,ins. 
84 So Waller 1999 [b], S. 109; "gI. ;luch Woher '999 [;tl, S . .17; Soria, S. '71. 
85 u,v)'/Oequcl(,:\U. S. '7' H. 
86 V gl. , .. ß. licckcnb'rg"r, S. I r 4, I ,8, 9'. , 09. 
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Nicht minder imcressant ist das Verhältnis der US-amerikanischen Polizei zu den 

Bevölkerungsminderheiten.t1 Zwar kennen die USA keine juristisch völlig verdachts­

lose Personenkomrolle. dafür aber eine außerordentlich polizeifreundliche Recht­

sprechung vcrdachrsgeleiteter ~Police-Stops«9i. So darf ein Polizist zum Beispiel eine 

Person zur Befragung anhalten und flüchtig die Kleidungsoberfläche und die persön­

lichen Gegenstände nach Waffen abtasten. bevor hinreichender Verdacht für eine 

Verhaftung besteht. wenn er vennutet, daß kriminelle Machenschaften im Gange 

sind. und die berreffende Person bewaffnet ist und eine Bedrohung von ihr ausgeht,S9 

Umfangreiche Polizeikontrollen können sich auch nach geringfügigen Verstößen 

gegen Verkehrsrechtsnormen ergeben.1"> In letzterem Zusammenhang wurde die 

Redt'nsart DWB (»Driving while Black«) zu einer zynischen Umschreibung eines 

"Verkehrsverstoßes~. nämlich Schwarzer zu sein . Die Redensart diente auch als litel 

einer Untersuchung, die die Bürgerrechtsorganis:3.tion American Civil Liberlies 

Union (A.C.L.U.) unlängst veröffentlichte. Nichtweiße seien überproportiona! häu­

fig Kontrollen der Polizei ausgesetzt. Das krasseste Missverhältnis ergab sich am 

Highway 95 im Staat Maryland. wo 73 Prozent aller angehaltenen Fahrer Schwarze 

oder Hispanics waren, obwohl diese don unter allen Fahrausweisinhabern einen 

Anteil von lediglich 17 Prozent ausmachen.9 • David A. Harris analysierte eine ganze 

Reihe oberinstanzlicher Gerichtsuneile, in denen eine Praxis des Dracial profiling« die 

tragende Rolle spielte. Wie die New York 'limes berichtete, wurdel1 Beamte in 

Maryland in einer Dienstanweisung ausdriicklich aufgefordert, gezielt auf schwarze 

Männer ein Auge zu haben, die teure Autos fahren und Pager tragen. Attribute, wie 

sie Drogenhändlern zugeschrieben werden.?' 

Einiges deutet darauf hin. daß auch in deutschen Polizeien vergleichbare Typisie­

rungen Anwendung finden .?) Möglicherweise sind einige Raster durchaus funktional 

und können als polizeispezifisch-professionelle kognitive Schemata bezeichnet wer­

den . Denn in der Logik verdachtsunabhängiger Polizeikontrollen kann sich die 

einzelne Entscheidung (ur eine solche nur auf eine sehr reduzierte Informalionsbasis 

stützen. Der Polizist. der mit einer Anhaltekelle am Stcaßenrand steht und die her­

annahenden Autos beobachtet, entscheidet sich von einer Sekunde auf die andere für 

ein bestimmtes Auto. Entscheidungsgrundlage mag ein ortsfremdes Kenn7.-eichen 

sein. das offensichtliche Alter des Fahrzeugs - mit der größeren Wahrsche.inliehkeit 

eines technischen Defektes - oder eben das fremdländisch-phänotypische Merkmal 

des Fahrers, das die Wahrscheinlichkeit einer ganzen Paleue denkbarer Rechtsver­

stöße erhöht - allein, weil Verstöße gegen das Ausländerrecht nur durch Ausländer 

verübt werden können.?" 

Der Gese(zeszweek der Schleierfahndung verlangl mindeste.ns ein negarives Fahn­

dungsraster. Denn "aus der Fesdcgung auf den Zweck .Bekämpfung der grenzüber­

schreitenden Kriminalität,« ergebe sich, ,.daß die Kontrolle im Einzelfa!1 diesen 

Zweck zumindest fördern sollle. Die Kontrolle von Personen. die offenkundig nielu 

der einschlägigen Szene zugerechnet werden können. wäre danach unverhältnisma­
ßig«?j. 

S7 Fur eine Studie 'us K30,d, v~l. WonlcyfMocmilhn/H.gan. S. 616. 
SS V gl. H.IT;'. 
89 Th~m"n, S. S ,6. 
90 V~1. GI'n!z. 
9' Neue Zurchcr Zeitung. '7 6. '999; vi;1. .uch H.rns, S \6111. 
,~ Ebcnd.. . 
9) Vgl. I-Ic ... ,..,klnd r '9961. S.)4 IL 'Sorne"',sscr/Eckcrt; M.ibach, S. 19 If. 
94 Vgl. Hcrrnkind 1'99IJ. S. \8 H. 
91 So Zri<!cr, Rz . '14. S.6). 
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202 Häufig wurde das »raci:tI profiling« in polizeilichen Spezialeinheiten beobachtet96
, in 

den USA z. B. im Slakeout Unit, Strong Arm Squad, High COUnlry Drug Task Force 
oder Selecttve Enforcement Team. Die Aufgaben solcher zum Tei.l in Zivilkleidung 
arbeitenden Polizistlnnen basieren - ähnlich wie bei den Schleicdah.ndern- auf einem 
proaktiven Konzept. Die Logik ihres Auftrages - »Bekämpfung .. der Straßenkrimi­
na!itäl - definiere das Ziel: »verdächtige Person~ im öffentlichen Raum. Die Spezial­
einheiten erwarben sich nicht nur in der öffendichcn Diskussion den Ruf ~effektiv. 
zu arbeiten, sondern auch in der wisscnschafclichcn Evaluation, z. B. bei der Redu­
zierung von Raubdelinquenz.97 Die positiven Analysen wurden allerdings stark 
getrubt, weil die Strategien mir Diskriminierungen und Mißhandlungen von Minder­
heiten einher gingen . Beobachtet wurde auch eine in Zynismus abgestumpfte. bru­
talisierte Polizeikultur.9i Der zur Zeil in den USA heftig umstrittene Fall des Amadou 
Diallo fügt sieb na.htlos in dieses Bild. Diallo, ein Einwanderer aus Guinea, wurde am 
4. Februar 1999 vor seiner Wohnung im New Yorker Stadtteil Bronx von Beamten 
einer New Yorker Eljteeillheil mit 41 Schüssen getötet. Der unbewaffnete Diallo 
haue bei einer Kontrolle nach seiner Briefrasche greifen wollen, die die Elite-Cops für 
eine Waffe hielten - sie wurden freigesprochen.9~ 
Um derartigen Fehlentwicklungen strukturcll vorzubeugen, schlägt Lawrence W. 
Sherman erhnisch neutrale Verdachtskalender, bzw. Check-Listen vor. die die zu 
verdächtigenden Personen in Beziehung zum K.ontrollon setzen. '00 

Praktische Erfahrungen mit derlei, die Gesetze ergänzenden Dienstvorschriften 
wurden in England gesammelr. Die öHencliche Wahrnehmung eines »racial profiling« 
mündete don in Ausführungsbescimmungen (Codes of Practice A) eines englischen 
Polizei gesetzes, Police and Criminal Evidence Act [984 (PACE).'o, Danach müssen 
sich hinreichende Grunde (reasonable grounds) für einen Verdacht auf einer objek­
tiven Basis des Einzelfalles gründen. Der Verdacht eines spezifischen srralbaren 
Verhaltens muß in den Kontext anderer Faktoren cingepaßr werden, beispielsweise 
Zeit, Ort und Verhalten der Person. Hinreichender Verdacht darf nie auf der Basis 
rein personaler Faktoren, beispielsweise HaUl"farbe, Alter. Haarschnitt, Kleidung 
oder früherer Straffälligkeit begründet werden. Die PACE-Konrrollregelungen tra­
fen auf eine breite Front der Ablehnung in Polizeiverbänden und großen Teilen der 
Öffentlichkeit. Leslie Cunis, Vorsirzender einer Polizeigewerkschaft, klagte, die 
Eingriffsrechte der Polizei seien noch "je zuvor so weit beschoieten worden. Die 
Codes of Practices seien absurde Kreationen weidremder Bürokraten, die noch nie 
selbst eine Personenkontrolle durchgefühn hätten und nicht wüßten, mir welchen 
Problemen Polizisten auf der Straße konfrontiert seien. Das Forscherteam um Dixon 
zog schließlich auch eine resignative Bilanz der Erfolgsaussichten von PACE. Es hätte 
bestimmter Rahmenbedingungen bedurft. um PACE in der polizeilichen Praxis 
realistische Chancen zu geben. Als Minimalvoraussetzungen nannte es: 
~ eindeurige Artikulation erwünschter Standards 
~ effektive Aus- und Fortbildung, auch zur Modifikation der Polizeikulrur 
~ günstige gesamtpolitische Verhältnisse 
~ Stärkung von PACE über effekrivc Sanktionen bei Nichtbefolgung und 
~ Aufklärung der Bevölkerung über Grundrechte und die Grenzen polizeilicher 

Befugnisse. 

96 Vgl. z. B. Harris, S. \47, \6!. 56S, P}. 
97 Sh.~rman, S. 187. 
,S Shcrm ao, $. 188. 
99 Vgl. Fr.mkfun" Rundschau, '7. '.1000; ,8. '.1000. 

'00 Shcrm.Ul. $. ,89. 
'01 Heckenberger, S. 57 , vgl. ~uch JJ, 46. SO: Hom~ Office '99' . $. IJ rr.; Horn< Office '99\, $.2 ff. 
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Keine dieser Rahmenbedingungen hätte vorgeiegen. 'OI 

Diverse Studien belegen. dass PACE das Problem des »racial profillng~ nichr aus­
geräumt hat.., oJ Einige Jahre nach Verkündung des Gesetzes beobachteten Clive 
Norris und seine Micarbeiterlnnen 213 Polizei kontrollen von 319 BürgerJnnen, Sie 
schätzten aufgrund ihrer Ergebnisse. daß die Wahrscheinlichkeit für Schwarze, in 
Polizeikontrollen zu geruen, zweieinhalb Mal so hoch sei wie ihr Anteil in der 
lokalen Population erwarten ließe. 'o• Innerhalb der 3m häufigsten von Polizeikon­
trollen betroffenen Bevälkerungsgruppe, den Männern im Alter bis 3 S Jahren. wur­
den innerhalb eines J ames zwischen einern Drittel und einem Viertel aller Weißen 
kontrolliert, aber 90 Prozenc aller Schwarzen. lOS Die Verdachtsgründe seien bei 
Schwarzen spekulativer als bei Weißen.'o6 Aus verständlichen Gründen müsse bei 
Schwarzen das Gefühl entstehen. sie unterlägen exzessiver polizeilicher Überwa­
chung. lol Zu ähnlichen Ergebnissen gelangten Alan Marlow und Jane Maddock in 
einer Analyse polizeilicher Kontrol!vermerke eines dreimonarigen ZcilIaumes aus 
dem Jahr 1996. Sie empfahlen der Polizei eine sorgsame Analyse der Arbeitsroutinen 
und Beweggtiinde von Polizistlnnen. Anderenfalls seien die Konsequenzen im Ver­
hältnis Polizei-Bevölkerung kaustrophal.'oi 

10. Schleierfahndung und Policing-Diskurs 

Es zeigt sich, daß Phänomene des Verdachtsschöpfens und des racial profiling zu 
komplex sind, als daß sie sich mit wenigen individuellen oder slIukrurellen Parame­
tern erklären ließen. Deshalb dürfte sich die Praxis polizeilicher Verdachtsgeneric­
rung kaum mit eingleisigen Vorschlägen wie solchen von Sherman in politisch ge­
wollte Bahnen lenken lassen. Verdachtskalender. Checklisten oder die etwas rigideren 
Verwalrungs- oder Dienstvorschriften sind nicht geeignet, um die mentalen Selek· 
tionsprozesse in den Köpfen von Polizistlnnen zu steuern, Nieht umsonst fordert die 
Gruppe um Dixon eine Aus- und Fortbildung zur Modifikation der Polizeikultur. 
Diskussionen um Organis3tionsethik und Polizeiphilosophie sind jedoch hochgradig 
politisch aufgeladen, sobald sie sich auch das normative Eingrif{srepertoire zum 
Gegenstand nehmen. Beispielhaft ließe sich der Diskurs über neue Polizeikonzepte 
("CommunilY Policing«) nennen, in dem nicht zuletzt Aspekte des polizeilichen 
Sdbsrverstandnlsses erörtert werden. '09 Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis 
werden Bemühungen erkennbar. vom Selbstvcrstandnis des »Crirne Fighters .. weg­
zukommen, hin zu einem solchen des "Peace Officer«.' 10 In Hamburg wurde beklagt, 
der Beamte im Reviervollzugsdienst sehe sich in erster Linie als ,.Crime-Fighter«. 
Begriffe wie »Bürgernähe« und "Prävemion« werden gar nicht oder auf den vcr· 
schiedenen Mirarbeicercbenen unterschiedlich ddinierc. 'JI Da die Schleierfahndung 
primär den Gedanken des Cr;me ConlIol in sich (rägt, kann angenommen werden. 
daß sie gegenüber Reformen der Organisationsphilosophie kontraproduktiv wirkt. 

[02 Olxon U 3. • S_ 191 

10} Vgl. die Nachwci" bei l\1Jrlow/M,dd ock, S.).8. 
,o~ No..,." u.a., S. 111; neuere U nlersuc hun gen Jes Horne orfi"c kommen auf .,ne hohere W,hrSehcinlichkcil 

um deli F,k'or fünf in den Jlhrcn "97- 98 und scch. in donJahr<n '998-99, Thc Guarcli,,", 10. 11.99. 
lOS Norris u.a" S. lIJ . 
106 No rri, u.a., 5. ~15 . 

1°7 Norri s u_a} S. l.! J. 
lOS M.r1o w/M,Jdo k, S. Fl . 
109 Stall viele r: Fcltcs/Rcbscher; [)ölling/ Feltcs: Dreherl fochts 
110 Geck . S. lI S H. 
" 1 Frei" und I-hnse.",d, Hlmbu~. S. '77. 
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2°4 Diese noch eher allgemeine Hypothese würde bei einer Untersuchung von ArbeiB­
routinen spezialisierter Schleierfahnder wahrscheinlich deutlicher werden. Ihr Auf­
gabenverständnis unterscheidet sich nicht grundlegend von dem der operativen 
amerikanischen Spezial<.>inheiten, in denen die ausgeprägte ~Crime-Fighcer,,-Kulrur 
beobachw wurde. Von einer hochgradigen Spezialisierung der Schleierfahnder auf 
proakcive Handlungsmuster muß jedenfalls ausgegangen werden. Die Gefahr uner­
wünschter Gruppenkuhuren iSt damit immanent. Zwar haben Schleierfahnder an­
läßlich eines Pressebesuches erwähn(, man wolle sich nieiH als Eliteeinheit sehen. 
Doch der Journalist brachte seine Eindrucke folgendermaßen auf den Punkt: »Etwas 
besonderes sind sie schon, die Mitglieder der Schleierfahndung in Schwabach und in 
fasr allen Polizeidirektionen in Brtyern, und privat geben sie auch zu, daß sie vielleicht 
'erwas mehr Freiheit< haben als andere Po[izeibeamre.«" I 
Dabei sollte auch in Erinnerung gerufen werden, daß gerade spezialisiene Organisa­
tionseinheiten weirgehend immun gegenüber bürokratischen Einschränkungen ihrer 
Handlungsroutinen bleiben." I Politische Iniriativen gegen ein racial profiling oder 
unerwünschte Verdachtsgenerierung sollten demzufolge in ein Gesamtkonzept ein­
gebeuer werden, das sich insbesondere auch der Poliuikultur widmen muß. 

11. Politische Bewertung 

In Deutschland liegen kaum Erkennmisse darüber vor, wie sich polizeiliche Ver­
dachtsselcktionen auf das Leben von Ausländerinnen und anderen Minoritäten aus­
wirken. Was wir wissen, spricht dafür, daß die Situation sich in bestimmten Regionen 
nichl wesentlich von der in England oder den USA unterscheidet. Der Umstand, dass 
ethnische Spannungen in Deutschland womöglich schwacher ausfallen als in den 
USA oder England ist ein scnwacner Trost. Mindestens die Migrationsbewegungen 
deuten darauf, daß die deutschen Verhältnisse sich jenen dieser Länder anzugleichen 
in Begriff sind. Dabei verlaufen die Entwicklungen zu einer faktischen Einwande­
rungsgesellschaft parallel zu den übergreifenden Phänomenen der Informationsge­
sellschafr und der Risikogesellschaft. Anlaßunabhängige Kontrollen sind auch und 
gerade Kinder der Risikogesellschafr, ob sie nun im Bundesimmissionsschutzgesetz 
verankerr sind, im Güterkrafrverkehrsgesetz oder im Lufrverkehrsgesetz. Sicherheit 
scheint ohne sie nicht mehr zu gewährleisten zu sein. Oftmals jedoch sollen sie 
Sicherheit nur vorgaukeln. Insbesondere gilt das, wo Strafrecht und Polizei instru­
mentalisiere werden. Die Schleierfahndung ist ein Paradebeispiel derart symbolischen 
Rechts, Ihre lautstark propagiene Wirkung ist mehr als fraglich, um so bedenklicher 
sind aber ihre Nebenwirkungen. Bei Verabschiedung der BGSG-Novelle klagte die 
Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke (POS) zu rechr, es handele sich um ein weiteres 
Gesetz, .das rassismusfördernd sein wird".'" Diese zunächst radikal klingende 
Analyse gewinnt angesichts der oben beschriebenen Eigendynamik der Personen­
kontrollen an Erklärungswen:. 
Zumindest aber sollre abgewogen werden, ob die Sichcrstellun.gen von Drogen im 
Konsumemenhereicb, die Detektion asylrechtlicher Gebietsverstöße oder sonstiger 
Bagatelldelikte das Szenario aufwiegt., das uns die angelsächsische Polizeiforschung 
;\ufzeigr. J n diese Richtung argumentierte eem Özdernir, Bundestagsabgeordnerer 

III Willm;lllrl, S, J g, 
I I) Vgl. Seou, S. '0) Ir. . Thomp<OIl. 
I 14 Blickpunkr bundestag, Juli '/98. ~. ,S. 
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(Bündnis 9o/Die Grün<>n) und Vorsiezender der Aktion Courage, als er eine Doku­
mentation zu Polizeiübergriffen gegen Ausländer vorstellte. Er sagte, er w;sse aus 
eigenem Erleben, daß Personen mit dunkler Hautfarbe oder anderen besonders 
wirkcnden Merkmalen eher in PolizelKOlitrolleo aufgehalten würden als andere. 
Er plädierte dafür, zu prüfen, ob die Voneile, die verdachtsunabhängige Konrrollen 
der Polizei bören, die Nachteile aufwögen, daß es d:lbei lüufig zur Diskriminierung 

von Ausländern komme." j 

Die Schleierfahndung ist eine Facette des institutionalisierecn Rassismus. Dics ergibe 

sich nicht nur aus dem Normzweck, der FesrJegung auf eine bestimmte "Szene". Es 
ergibt sich vor allem aus der Verbindung der Kontrollbcfugnis mit der Eigendynamik 
des polizeilichen Verdachtes - gewachsen in einer Polizeikultur, die ihr Aufgabenfeld 
traditionell in den umeren sozialen Schichtcn suche und findct; in einer Polizeikultur, 
die die Gesellschaft in Gut und Böse teilc; in einer Polizeikulrur, in der hegemoniale 
Männlichkeit mit der proklamierten Toleranz gegenüber Minoritäten kollidiert; in 
einer Polizeikultur, deren vorgeschaltec(' Kriminalpolitik den öffentlichen Raum zur 
Kampfzone gegen Straßenkriminalität ausgerufen hat. 
Allein mit den spärlichen interkulturellen Forrbildungsbcmühungen detJtscher Po­
lizeien ist diesem Phänomen nicht beizukommen. Selbse die umstrittenen und relativ 
weitgehenden Eingrenzungsbemühungen gegenüber der britischen Polizei vermoch­
tcn die (Un-)Kulrur des »racial profiling« nicht zu domestizieren. Wenn überhaupt 
dürfte das auch nur mit einer umfassenden Reform des gesamten Polizeiwesens zu 
bewerkstelligen sein. Bis dahin sollte der Polizei kein Instrumen! anlaßunabhängiger 
Kontrollen zur Strafverfolgung oder sogenannten »vorbeugenden Verbrechensbe­

kämpfungu an die Hand gegeben werden. 
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